
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/5/26 2Ob504/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1981

Norm

ABGB §1392 H

ABGB §1401

Rechtssatz

Wird vereinbart, daß sämtliche Forderungen der GmbH gegenüber der Beklagten an die N "abgetreten werden", dann

ist zumindest eine sogenannte "Anweisung auf Schuld" im Sinne des § 1401 ABGB anzunehmen.
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